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Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
zur Kooperation der Lernorte 
 

Im dualen System der Berufsausbildung erfolgt die Ausbildung an unterschiedlichen Lernorten, die 

zur Erreichung des gemeinsamen Ausbildungsziels aufeinander angewiesen sind. Die Lernorte 

Betrieb (einschließlich ergänzender überbetrieblicher Ausbildung) und Berufsschule sollten 

miteinander kooperieren, um den Ausbildungserfolg zu gewährleisten. Wie Erfahrungen zeigen, 

führt eine gute Kooperation auch zur Effizienzsteigerung. Die Kooperation der Lernorte kann sich 

beziehen auf inhaltliche, organisatorische und pädagogische Fragen. Ziel der Ausbildung ist die 

Vermittlung von Handlungskompetenz, wozu die Lernorte auf je eigene Weise beitragen. Die 

Kenntnis der Bedingungsfaktoren des jeweils anderen Lernortes ist für Ausbilder und Lehrer1 

wesentlich. In Abhängigkeit vom Ausbildungsberuf sowie den jeweiligen konkreten Bedingungen 

vor Ort ergeben sich unterschiedliche Anforderungen und Formen der Zusammenarbeit, ein 

einheitliches Muster für Lernortkooperation gibt es nicht. 

 

Bedeutung der Kooperation der Lernorte 

Der Lernortkooperation kommt zur Bewältigung der Anforderungen in der beruflichen Bildung 

besondere Bedeutung zu. Die enge Zusammenarbeit der beteiligten Lernorte trägt zur Sicherung 

einer modernen und zukunftsträchtigen Ausbildung bei. Insbesondere handelt es sich dabei um 

folgende Gesichtspunkte: 

 

* Auszubildende werden an den einzelnen Lernorten mit unterschiedlichen Anforderungen und 

Lernsituationen konfrontiert. Sie entwickeln dabei über Lernprozesse berufliche 

Handlungskompetenz. Diese Lernprozesse müssen von den beteiligten Ausbildern und 

Berufsschullehrern initiiert, begleitet und wirksam unterstützt werden. Ausbilder und Lehrer 

können diese Hilfestellungen dann besser geben, wenn sie entsprechende Informationen und 



Kenntnisse über den anderen Lernort haben. 

 

* In der beruflichen Bildung verändern sich die Ausbildungsziele und -inhalte, was insbesondere in 

der Neuordnung von Ausbildungsberufen zum Ausdruck kommt. Zur Erreichung dieser Ziele sind 

an den einzelnen Lernorten ganzheitliche und handlungsorientierte Lehr- und Lernkonzepte 

erforderlich. Durch eine Zusammenarbeit der Lernorte kann die Gestaltung entsprechender 

Konzepte und die Verbesserung der Ausbildung wirksam gefördert werden. Wechselseitige 

didaktischmethodische Innovationen in Betrieb und Berufsschule werden hierdurch begünstigt. 

 

* Die neuen Anforderungen in der beruflichen Bildung führen zu verstärkten Bezügen zwischen 

den Lernorten. Insbesondere durch die steigende Nutzung der Informations- und 

Kommunikationstechniken in den bestehenden und neuen Berufen ergibt sich eine wachsende 

Notwendigkeit zur Verschränkung in der Vermittlung beruflicher Fertigkeiten, Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Verhaltensweisen in und zwischen den Berufen. Dadurch erhöhen sich auch die 

Berührungspunkte beider Lernorte. 

 

* Betrieb und ergänzende überbetriebliche Ausbildung sowie Berufsschule können Konzepte zur 

Verbesserung der Ausbildungsqualität sowie zur Differenzierung und Individualisierung der 

Ausbildung entwickeln. 

 

* Durch eine bessere Lernortkooperation können die an den Lernorten vorhandenen Ressourcen 

besser genutzt und zusätzliche Ausbildungskapazitäten geschaffen werden. 

 

Praxis der Kooperation der Lernorte 

Wie aus aktuellen Erhebungen zur Lernortkooperation hervorgeht, verläuft die Kooperation 

zwischen Berufsschulen, Betrieben und ergänzender überbetrieblicher Ausbildung nicht 

einheitlich, je nach vorliegenden Voraussetzungen und handelnden Personen haben sich 

unterschiedliche Vorgehensweisen und Grade der Zusammenarbeit herausgebildet. Hierbei 

spielen der zugrundeliegende Ausbildungsberuf, die Größe des Ausbildungsbetriebes sowie die 

Klassenstruktur in der Berufsschule eine besondere Rolle. Insgesamt ist zur Kennzeichnung der 

bisherigen Praxis der Lernortkooperation auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

 

* Die Kooperation zwischen den Lernorten erfolgt überwiegend zur Klärung aktueller Fragen und 

zur Bewältigung auftretender Schwierigkeiten im Ausbildungsprozeß. Eine planende, präventive 

Strategie, in der inhaltliche, organisatorische oder didaktisch-methodische Fragen eine Rolle 



spielen, kommt noch selten vor. 

 

* Die Kooperation der Lernorte ist in der Praxis überwiegend durch individuelle Kontakte geprägt. 

Organisierte Formen der Zusammenarbeit in lernortübergreifenden Gremien und Arbeitskreisen 

finden dagegen selten statt. 

 

* Eine beträchtliche Mehrheit der Auszubildenden bemängelt die unzureichende inhaltliche und 

organisatorische Abstimmung zwischen Betrieb und Schule. Insbesondere muß die zeitliche 

Koordinierung der Vermittlung von Ausbildungsinhalten verbessert werden. 

 

* Ausbilder und Berufsschullehrer sind häufig nur unzureichend über den anderen Lernort 

informiert. Obwohl sie mehrheitlich einen Ausbau der Zusammenarbeit mit den anderen Lernorten 

wünschen und eine Vielzahl möglicher Formen zur Intensivierung der Kooperation in 

Selbstorganisation für sinnvoll halten, bestehen zugleich die klassischen Vorurteile gegenüber 

dem anderen Lernort fort (Kooperationspartner hat zuwenig Zeit; Lehrer sind telefonisch schwer 

zu erreichen; Lehrer kennen betrieblichen Ablauf zu wenig; Ausbilder interessieren sich nicht für 

schulische Belange). Dabei werden allerdings generelle Vorgaben zur Gestaltung der Kooperation 

als einengend empfunden. 

 

* In der Berufsbildungspraxis gibt es Beispiele einer besonders intensiven Zusammenarbeit 

zwischen den Lernorten, die verallgemeinerungsfähig sind und beim Bundesinstitut für 

Berufsbildung abgefragt werden können. 

 

Perspektiven der Kooperation der Lernorte 

Um den zukünftigen Erfordernissen in der beruflichen Bildung zu entsprechen, sollten die 

bisherigen Ansätze und Vorgehensweisen zur Lernortkooperation weiterentwickelt werden. 

Anzustreben ist sowohl eine Verbesserung der Organisation der Berufsausbildung an den 

einzelnen Lernorten, insbesondere zur Optimierung der Anwesenheitszeiten der Auszubildenden 

im Betrieb, als auch die Sicherung einer Kommunikation zwischen Ausbildern und 

Berufsschullehrern. Dabei ist zu beachten, daß die Lernortkooperation in der Praxis des dualen 

Systems keinem einheitlichen Muster folgen kann, sondern auf die spezifischen Gegebenheiten 

vor Ort abgestellt sein muß. 

 

Die Kooperation ist von Ausbildern und Lehrern vor dem Hintergrund der jeweiligen besonderen 

Bedingungen gemeinsam zu entwickeln. Hierzu sollten an den einzelnen Lernorten entsprechende 



kooperationsfördernde Voraussetzungen geschaffen werden. Darüber hinaus sollten Ausbilder 

und Lehrer in der Weiterentwicklung ihrer Zusammenarbeit durch zuständige Stellen, Schulträger, 

Schulaufsicht und Berufsbildungsforschung und -politik gestützt und gefördert werden. 

Hier ist an die Entwicklung, Erprobung und Bereitstellung von didaktischen Hilfen und Elementen 

zu denken, die lernortübergreifende Sicht- und Vorgehensweisen fördern. 

Vor Ort sollten im Rahmen eines Ausbaus der Lernortkooperation insbesondere die folgenden 

Möglichkeiten verstärkt genutzt werden: 

 

* Ein kontinuierlicher Informationsaustausch zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern im 

Hinblick auf organisatorische und didaktisch-methodische Fragen kann durch die Einrichtung von 

gemeinsamen Arbeitskreisen für Ausbilder und Berufsschullehrer verbessert werden. Hierzu bietet 

sich auch die Beteiligung von Berufsschullehrern an bereits bestehenden Ausbilderarbeitskreisen 

an. Solche Arbeitskreise können als Forum zum Austausch über aktuelle Fragen und Probleme an 

den Lernorten, zur Abstimmung von Vorgehensweisen und zur Planung gemeinsamer Aktivitäten 

dienen. 

 

* Zur Vertiefung didaktisch-methodischer Aspekte der Zusammenarbeit bietet sich insbesondere 

die Durchführung gemeinsamer Ausbildungsprojekte an, die Konzeption für solche Projekte wird 

von den beteiligten Lernorten gemeinsam entwickelt. 

 

* Zum Aufbau gemeinsamer Orientierungslinien und zum Abbau eventuell bestehender 

gegenseitiger Vorurteile ist die Teilnahme von Ausbildern und Lehrern an gemeinsamen 

Weiterbildungsveranstaltungen geeignet. Bei spezifischen Weiterbildungsangeboten für Ausbilder 

bzw. für Lehrer sollten Anbieter von Weiterbildungsveranstaltungen prüfen, inwieweit eine 

verstärkte Öffnung für den jeweils anderen Bereich sinnvoll wäre. 

 

* Die Landesausschüsse für Berufsbildung, die Berufsbildungs- und Prüfungsausschüsse der 

zuständigen Stellen sowie die Schulkonferenzen sollten für Fragen der Lernortkooperation 

intensiver genutzt werden. 

 

* Die Teilnahme von Berufsschullehrern an betrieblichen Praktika ist eine sinnvolle Möglichkeit zur 

Aktualisierung der Kenntnisse über betriebliche Abläufe und Verfahrensweisen. Außerdem können 

dadurch die Kontakte zu betrieblichen Ausbildern ausgeweitet und verbessert werden. 

 

* Zur Gewährleistung der Praxisnähe des Berufsschulunterrichts und zur Intensivierung der 
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Kontakte zwischen den Lernorten bietet sich auch die Einbeziehung von Praktikern zu einzelnen 

im Unterricht zu behandelnden Themen an. 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird im folgenden nur die männliche Form verwendet. 

 

 




